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Vorwort

Die erste Auflage dieses Kommentars wurde im Jahre 2012 vorgelegt und recht freund-
lich aufgenommen.
Der Gesetzgeber hat dem Land Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich zwei neue Bau-

ordnungen „geschenkt“, von denen indes nur eine tatsächlich in vollem Umfang in Kraft
getreten ist. Zunächst erließ die Landtagsmehrheit aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen
die „Landesbauordnung 2016“ vom 15. Dezember 2016. Bevor diese indes in Kraft treten
konnte, wechselte aufgrund der Landtagswahl im Mai 2017 die Landtagsmehrheit, und die
neue Regierungskoalition aus CDU und FDP erließ eine vollständig neue Landesbauord-
nung 2018 vom 21. Juli 2018, die in ihrer bereits nach kurzer Zeit novellierten Fassung
vom 30. Juni 2021 Gegenstand der vorliegenden Kommentierung der zweiten Auflage
dieses Kommentars ist. Die vom Landtag beschlossene und im Gesetz- und Verordnungs-
blatt des Landes verkündete BauO NRW 2016, die zunächst ab dem 28. Dezember 2017
und später nach dem berühmt-berüchtigten „Moratorium“ ab dem 1. Januar 2019 gelten
sollte, wurde vom Gesetzgeber im Zuge der Beschlussfassung über die BauO NRW 2018
wieder aufgehoben. Der Vorgang mag belegen, dass lange Vorläufe beim Inkrafttreten von
Gesetzeswerken nicht nur fachlich, sondern auch politisch misslich sein können.
Im Laufe eines Berufslebens wechseln oft die beruflichen Schwerpunkte (oder sollten

dies zumindest tun), und so kann es nicht überraschen, dass auch im Herausgeber- und
Autorenkreis dieses Kommentars Änderungen eingetreten sind. Die Herausgeber der ersten
Auflage, Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher und Dr. Manuel Kamp, danken zunächst sehr
herzlich Herrn Dr. Jörg Henkel, dass er bereit war, in den Kreis der Herausgeber ein-
zutreten und die sicherlich wahre Kärrnerarbeit der federführenden Herausgebertätigkeiten
zu übernehmen. Aus dem Kreise der Autorinnen und Autoren der ersten Auflage auf
eigenen Wunsch ausgeschieden sind Frau Gesa Schöneberg, Herr Dr. Florian Hartmann,
Herr Dr. Giso Hellhammer-Hawig, Herr Michael Vogelsang und Herr Dr. Christian von
Kraack, bei denen sich die Herausgeber sehr für ihren bisherigen Einsatz bedanken.
Darüber hinaus haben die Herausgeber den Verlust ihrer lieben Mit-Autoren Herr
Dr. Rainer Maske und Herr Dr. Jörg Rößeler zu beklagen, die traurigerweise über-
raschend und viel zu früh aus dem Leben geschieden sind.
Umso dankbarer sind die Herausgeber Frau Dr. Daniela Schroeder, Frau Dr. Julia

Gerhardus-Feld, Herrn Dr. Johannes Grüner, Herrn Dr. Johannes Osing, Herrn Dr. Ste-
phan Smith, Herrn Carsten Schwenk sowie Herrn Marc Stolbrink für die Bereitschaft und
das Engagement, an der zweiten Auflage dieses Kommentars mitzuwirken und Kommen-
tierungen fortzuführen oder vollständig neu zu fassen.
Die Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren danken schließlich dem Verlag

C.H. Beck für die allzeit gute Betreuung und möchten den Wunsch äußern, dass auch die
zweite Auflage dieses Kommentars zur Landesbauordnung 2018 in der Rechtswissenschaft
und noch mehr in der Praxis, wie sie tagtäglich auf den verschiedensten Ebenen der
Planung, Genehmigung und Rechtskontrolle von Bauvorhaben stattfindet, eine ebenso
positive Aufnahme finden möge wie die erste Auflage des Buchs im Jahre 2012.

Düsseldorf, im Mai 2022 Prof. Dr. jur. Klaus Schönenbroicher
Dr. jur. Manuel Kamp
Dr. jur. Jörg Henkel
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